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#ST# Bundesbeschluss
über den Erlass einer allgemeinen Steueramnestie

(Vom 5. Oktober 1967)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

in Anwendung von Artikel 85, Ziffer 14, Artikel 118 und 121, Absatz l der
Bundesverfassung,

beschliesst:

I
Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt er-

gänzt :
Art. 9

1 Der Bund ist befugt, während der Jahre 1969 bis 1973 eine einmalige Steuer-
amnestie mit Wirkung für die Steuern des Bundes, der Kantone und der Gemein-
den anzuordnen.

2 Die Bestimmung des Zeitpunktes dieser Amnestie sowie die Umschreibung
ihrer Voraussetzungen und Wirkungen sind Sache der Bundesgesetzgebung.

II
1 Dieser Beschluss ist der Abstimmung des Volkes und der Stände zu unter-

breiten.
2 Der Bundesrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den S.Oktober 1967.

Der Präsident : Rohner
Der Protokollführer: F. Weber

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den S.Oktober 1967.

Der Präsident : Schauer
9753 Der Protokollführer: Ch. Oser
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